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GV Kalkh/17/11512
öffentlich
26.04.2017
Carola Mertins

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Kalkhorst 
für einen Teilbereich in der Ortslage Hohen Schönberg westlich des 
Forstweges
- Abwägungsbeschluss Entwurf -
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst
Gemeindevertretung Kalkhorst

Sachverhalt:
Die Gemeinde Kalkhorst stellt den Bebauungsplan Nr. 24 im zweistufigen Regelverfahren 
auf. Die frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden unter Beteiligung der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden mit den Unterlagen zum Vorentwurf geführt. Grundlage für die Entwick-
lung des Vorhabens war eine Variantenuntersuchung. Auf der Grundlage der Variantenunter-
suchung und der Abstimmung mit Behörden und Stellen wurde der Entwurf für das Beteili-
gungsverfahren inklusive Umweltbericht und artenschutzrechtlicher Betrachtung erstellt. 

Die Gemeinde Kalkhorst hat das Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB und nach § 4 
Abs. 2 BauGB mit dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 24 durchgeführt. Die Planunterla-
gen einschließlich Begründung mit integriertem Umweltbericht und den bereits vorliegenden 
umweltrelevanten Stellungnahmen dazu lagen in der Zeit vom 14.02.2017 bis zum 
15.03.2017 im Amt Klützer Winkel öffentlich aus. Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung 
wurden keine Stellungnahmen von der Öffentlichkeit zu den Entwurfsunterlagen abgegeben. 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
22.02.2017 beteiligt und haben Stellungnahmen abgegeben. Die Abstimmung mit den Nach-
bargemeinden ist erfolgt. 

Aus Sicht der Behördenbeteiligung ergeben sich zu berücksichtigende Belange und Hinwei-
se, die zur Ergänzung der Planunterlagen genutzt werden. Darüber hinaus liegen Stellung-
nahmen vor, die keine abwägungsbeachtlichen Belange beinhalten und somit zur Kenntnis 
genommen werden. Nicht berücksichtigt werden Anforderungen des Zollamtes. Da hier An-
forderungen mit bodenrechtlicher Relevanz vorgetragen werden, die nicht weiter präzisiert 
sind, hat die Gemeinde dies zurückgestellt und nicht weiter beachtet.
Im Zusammenhang mit der Bodendenkmalbetrachtung ist aufzunehmen, dass lineare Vorha-
ben nicht vorgesehen sind und somit die Hinweise zur Bodenprospektion linearer Vorhaben 
nicht zu beachten sind. Darüber hinaus sind keine Bodendenkmale bekanntgegeben worden. 

Die Belange der Ver- und Entsorgung werden geregelt. Die Anforderungen an die Löschwas-
serbereitstellung werden gesichert. Die weitergehende Ver- bzw. Entsorgung mit Trinkwas-
ser bzw. Schmutzwasserentsorgung ist nicht notwendig. Der Zweckverband für Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen hat dies im Rahmen seiner Stellungnah-
me zur Kenntnis genommen, dass kein zusätzlicher Bedarf zur Erschließung in Bezug auf 
Trinkwasser und Schmutzwasser besteht.

Im Zusammenhang mit dem Aufstellungsverfahren wird für einen Teilbereich die Herauslö-
sung der Fläche aus dem Landschaftsschutzgebiet „Leonorenwald“ durchgeführt. Für einen 
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Teilbereich ist eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. Für beide Planverfahren (7. Ände-
rung des Teilflächennutzungsplanes und das Bebauungsplanverfahren) wurde die Vereinbar-
keit mit den Zielen des Naturschutzes bereits dargestellt. Sowohl die Herauslösung der Flä-
che aus dem Landschaftsschutzgebiet „Leonorenwald“ als auch die erforderliche Ausnahme-
genehmigung wurden durch die zuständige Behörde in Aussicht gestellt. 

Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse führt nicht zu einer erneuten Auslegung der 
Planunterlagen. Die Zusammenfassung und die Abwägungsvorschläge zu den einzelnen 
Stellungnahmen sind dieser Beschlussvorlage als Anlage beigefügt. Die Abwägungsvor-
schläge sind durch die Gemeindevertretung zu beraten und zu entscheiden. 

Beschlussvorschlag:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt:

Die aufgrund der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
nach § 4 Abs. 2 BauGB und den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen und Anregungen hat die Gemeinde Kalkhorst unter Beach-
tung des Abwägungsgebotes geprüft. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind im Rah-
men der Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nicht eingegangen. 
Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen und
- nicht zu berücksichtigende Anregungen und Stellungnahmen.
Den Abwägungsvorschlag und das Abwägungsergebnis macht sich die Gemeinde 
Kalkhorst zu Eigen und ist Bestandteil des Beschlusses.

2. Die Verwaltung wird beauftragt, diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. Stellung-
nahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen.

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Vorhabenträger übernommen.

Anlagen:
Abwägungsvorschlag
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Grundlagen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahmen der Fachdienste werden nachfolgend beachtet. 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Äußerungen und Hinweise werden nach Erfordernis in der weiteren Bearbeitung 

beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

A 

Zu 1. 

Die aufgeführten Belange werden nachfolgend nach den einzelnen Positionen behandelt 

und bewertet. 

 

Zu 2. 

Die Planzeichnung wird in der Nutzungsschablone und im Sondergebiet um 

Bewegungshalle und Pensionstierhaltung ergänzt. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde behält die gestalterischen Vorschriften bei. Die Begründung wird 

entsprechend ergänzt. Die Festsetzungen beziehen sich ausschließlich auf maßgebliche 

Gebäudeteile wie Dächer, Dachaufbauten, Außenwände. 

 

Zu 4. 

Die externe Kompensationsmaßnahme KM1 wird um folgende Textpassage ergänzt: Die 

externe Kompensationsmaßnahme KM 1 wird auf einem Privatgrundstück umgesetzt. 

Diese für die Umsetzung der externe Kompensationsmaßnahme KM 1 zur Verfügung 

gestellten Flächen sind im Eigentum des Vorhabenträgers. Der Ausgleich und die 

Durchsetzung werden über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Dieser wird den 

Unterlagen zum Satzungsbeschluss beigefügt.  

 

Zu 5. 

Die Begründung wird um die Präzisierungen gemäß Behandlung der Stellungnahme 

ergänzt. Die Löschwasserbereitstellung wird abgesichert. Siehe hierzu die nachfolgende 

Behandlung. Die Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr und deren Behandlung liegt 

unter II.33 diesen Abwägungsunterlagen bei und wird Gegenstand der 

Verfahrensunterlagen. 

 

 

B 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange zu befürchten 

sind. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde hat die Anforderungen an die Ableitung des anfallenden 

Oberflächenwassers überprüft. Es bleibt bei dem Konzept, dass die Ableitung über eine 

vorhandene Regenentwässerungsleitung in eine private Versickerungsmulde erfolgen soll. 

Die Versickerung erfolgt auf dem Grundstück, das dem Vorhabenträger zur Verfügung 

steht. Eine Überprüfung ist durch die Landgesellschaft MV erfolgt. Die Absicherung 

erfolgt in einem städtebaulichen Vertrag. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde hat festgelegt, dass für die Dächer eine rote, graue oder anthrazitfarbene 

Farbgebung vorzusehen ist. Damit ist vorausgesetzt, dass dies nur bei beschichteten 

Flächen möglich ist. Somit kann durch die Gemeinde ausgeschlossen werden, dass 

Niederschlagswasser von unbeschichteten Dachflächen abfließt. Die Festsetzung zu den 

Dächern in Bezug auf die Beschichtung kann zusätzlich ergänzt werden. 

 

Zu 4. 

Die Anforderungen an Gesetze und einschlägige Verordnungen sind zu beachten. Die 

Begründung wird ergänzt. 

Die Hinweise zum Gewässerschutz werden gemäß Stellungnahme angepasst. Der erste 

Satz wird um folgende Textpassage ergänzt: „unterhalten und betrieben“. 

 

 

 

Zu 5. 

Die Rechtsgrundlagen werden zusätzlich beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Sie behandelt die 

jeweiligen Punkte und wird sie gemäß Behandlungsergebnis berücksichtigen. Von 

vornherein kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese Belange berücksichtigt 

werden müssen. Eine gewissenhafte Bewertung der vorgetragenen Belange ist 

vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass die festgesetzte externe 

Kompensationsmaßnahme KM 3 nicht mehr zur Verfügung steht. Deshalb hat sich die 

Gemeinde damit nochmals beschäftigt und eine Aufwertung der 

Kompensationsmaßnahme KM 3 durch weitere Maßnahmen überprüft. Die zusätzlichen 

Aufwertungen sollen auf die Maßnahme bzw. auf den Ausgleich angerechnet werden. 

 

Zu 3. 

Die Möglichkeiten zur Aufwertung der Flächen auf den Flurstücken 76 und 75/3 werden 

in den Planunterlagen ergänzt. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung wird 

entsprechend angepasst und überarbeitet. Die Ergänzung zu den Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen wird der unteren Naturschutzbehörde für die Nachvollziehbarkeit und 

Begründung nachgereicht.  

Das zusätzliche Ausgleichsdefizit in Höhe von maximal 1.254 m² KFÄ, für den Fall, dass 

nur Ökopunkte genutzt werden) wird über den Erwerb von Ökopunkten von der 

Landesforst M-V aus der Landschaftszone „Ostseeküstenland“ ausgeglichen. Hierzu 

werden Ökopunkte aus dem Ökokonto VR-021 Naturwald Roter See 1 erworben. Eine 

Reservierung der Ökopunkte liegt vor.  

 

Zu 4. 

Die Sicherung der externen Kompensationsmaßnahme KM 3 erfolgt über einen 

städtebaulichen Vertrag. 

 

 Zu 5. 

Den Hinweis zum Erwerb von Ökopunkten nimmt die Gemeinde Kalkhorst zur Kenntnis. 

 

Zu 6. 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Eine schriftliche Bestätigung des 

Maßnahmenträgers zur verbindlichen Reservierung der Ökokontomaßnahme wird durch 

den Eingriffsverursacher gegenüber der Zulassungsbehörde vor Satzungsbeschluss 

vorgelegt. Frau Hamann wird nach Satzungsbeschluss über das Abwägungsergebnis 

(Höhe der festgesetzten Kompensationsflächenäquivalente und genaue Bezeichnung des 

Ökokontos) informiert. 

 

Zu 7. 

Der Sachverhalt wurde geprüft. Für die Versickerung des anfallenden 

Niederschlagswassers in eine Senke außerhalb des Plangeltungsbereiches der Satzung, die 

Flächen werden durch entsprechenden Vertrag und Baulasteintragung gesichert, ist keine 

Neuverlegung einer Leitung außerhalb des Plangeltungsbereiches erforderlich.  

Zur Ableitung des anfallenden Niederschlagswassers ist bereits eine genehmigte und 

funktionstüchtige Leitung vorhanden. Insofern entfällt der für eine Neuverlegung einer 

Leitung außerhalb des Plangeltungsbereiches zu beurteilende Eingriff nach § 12 Abs. 1 

Nr. 13 NatSchAG M-V. Ein Antrag auf Genehmigung bei der Behörde ist somit nicht 

erforderlich. 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 8. 

Der Antrag auf Herauslösung aus dem Geltungsbereich der LSG-VO für den zu 

errichteten Gebäudekomplex (Sonstiges Sondergebiet – Bewegungshalle und 

Pensionstierhaltung für die Tierklinik) wurde gestellt und wird den Unterlagen beigefügt. 

Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung von den Verboten der LSG-VO für den Bereich 

der Dunglege wurde gestellt und wird den Unterlagen beigefügt. Von einer Herauslösung 

bzw. Ausnahmegenehmigung wird ausgegangen. 

 

Zu 9. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. Somit ergibt sich kein 

weiterer Bearbeitungsbedarf. 

 

 

 

 

 

Zu 10. 

Die Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde entsprechend der Hinweise überprüft und 

überarbeitet. Bei der Ermittlung der Biotopbeeinträchtigung innerhalb der Wirkzonen 

wurde das Kompensationserfordernis für die Biotope mit besonderer Bedeutung 

(Strauchhecke mit Überschirmung und Baumhecke) angepasst. Gemäß Anlage 10 HzE 

wurde für die Biotope mit besonderer Bedeutung ein mittleres Kompensationserfordernis 

von 5,75- /6fach bei der Berechnung berücksichtigt. Der höhere Kompensationsbedarf 

muss abgesichert werden. 

 

 

 

 

 

Zu 11. 

Die Rechtsgrundlagen werden entsprechend in der Begründung berücksichtigt. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

D 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Kommunalaufsicht keine Bedenken oder 

Vorbehalte vorzubringen hat. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde refinanziert die Aufwendungen durch städtebaulichen Vertrag mit dem 

dritten Begünstigten. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde vereinbart bezüglich der im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan 

entstehenden Aufwendungen im städtebaulichen Vertrag die Zuordnung auf den 

Vorhabenträger. 

 

E 

Zu 1. 

Die untere Straßenverkehrsbehörde verbleibt ohne Stellungnahme. 

 

F 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Straßenaufsichtsbehörde keine 

Einwände bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Straßenbaulastträgers keine Einwände 

bestehen und keine Straßen und Anlagen in Trägerschaft berührt sind. 

 

G 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

F 

Zu 1. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung der 

Stellungnahmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände und Bedenken bestehen und keine 

Aufnahme- und Sicherungspunkte zu beachten sind. 

 

Zu 2. 

Die Anforderungen an das Gesetz sind zu beachten. 

 

Zu 3. 

Der Katasterbestand wird vor Rechtskraft der Satzung überprüft und bestätigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die beigefügte Flurkarte wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. Vorbemerkung 

Die Stellungnahme ist gleichermaßen für die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 

bzw. für den Bebauungsplan Nr. 24 in die Bewertung eingeflossen. Die Bewertung der 

eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen erfolgt nachfolgend. 

 

Zu 1. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es wird auch zur Kenntnis genommen, 

dass keine Bedenken und Anregungen bestehen. Der Ausgleich wird gesichert. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Gebiet nicht in einem Gebiet der 

Eigentumsneuregelung enthalten ist und keine Anregungen und Bedenken geäußert 

werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. Siehe 

nachfolgende Behandlung. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

Zu 3.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass naturschutzfachliche Belange des StALU nicht 

berührt sind. Die sonstigen TÖB und Behörden des Bereiches wurden beteiligt. Siehe die 

Verfahrensunterlagen. 

 

Zu 3.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen Belange bestehen, die 

durch das StALU berührt sind. Die sonstigen TÖB und Behörden des Bereiches wurden 

beteiligt. Siehe die Verfahrensunterlagen. 

 

Zu 3.3. 

Für den Bereich sind keine Altlasten bekannt. Dies ist bereits Gegenstand der 

Planunterlagen. 

 

Zu 3.4. 

Hinweise auf die Vorgehensweise bei Funden von Altlastverdachten sind bereits 

enthalten. Die Unterlage wird ergänzt. 

 

 

 

Zu 4. 

Die Stellungnahme vom 29.08.2016 und deren Behandlung wird den Unterlagen der 

Abwägung beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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Stellungnahme des StALU zum Vorentwurf: 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

Zu 1. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend beachtet. 

 

Zu 2. 

Die Aufführung der in Anspruch genommenen landwirtschaftlichen Fläche wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Es werden Flächen des Vorhabenträgers in Anspruch genommen. Es sind keine weiteren 

Landwirte betroffen. 

 

Zu 4. 

Die Hinweise wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die endgültig geplanten 

Ausgleichsmaßnahmen werden im Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 24 der Gemeinde 

Kalkhorst gemäß Eingriffs-/Ausgleichsregelung festgesetzt. 

 

Zu 6. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass lediglich Flächen des 

Grundstückseigentümers berührt werden. Somit ergibt sich nicht das Erfordernis eines 

finanziellen Ausgleichs an Dritte. Sofern Flächen für externe Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen in Anspruch zu nehmen sind, erfolgt hier ohnehin eine Regelung. 

 

Zu 7. 

Der Standort der Dunglege ist so gewählt, dass es zu keiner Geruchsbelästigung oder 

Belästigung durch Insekten für die Anwohner kommt, die über die gesetzlichen 

Anforderungen hinausgeht. Der Standort der Dunglege wird von dem derzeitigen Standort 

am östlichen Ortseingang der Ortslage Hohen Schönberg an der Landesstraße L01 verlegt. 

Der neue Standort liegt außerhalb der Hauptwindrichtung und in ausreichender 

Entfernung zur Wohnbebauung im Süden des Plangebietes. Die umliegende 

Wohnbebauung wird durch die Wahl des Standortes der Dunglege nicht über die 

gesetzlichen Anforderungen hinaus beeinträchtigt. Die Dunglege wird durch eine 

Heckenpflanzung eingefasst. Mögliche Aufwuchsschäden der Wiese werden als gering 

und als verhältnismäßig eingeschätzt, da für den Transport keine große Technik 

verwendet wird. Die Gemeinde hält an dem Standort fest.  

 

Zu 8. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass vorerst keine weiteren Bedenken und Anregungen 

geäußert werden.  

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 9. 

Die Gemeinde Kalkhorst nimmt den Hinweis zur Kenntnis. 

 

Zu 10. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden. 

 

Zu 11. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Naturschutzbehörden wurden beteiligt. 

 

Zu 12. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Gewässer erster Ordnung gem. § 48 Abs. 1 des 

Wassergesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) und 

wasserwirtschaftliche Anlagen in der Zuständigkeit des StALU nicht berührt werden und 

keine wasserwirtschaftlichen Bedenken gegen das Vorhaben bestehen. 

 

Zu 13. 

Die Hinweise werden berücksichtigt. 

 

Zu 14. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen den Bebauungsplan Nr. 24 keine 

immissionsschutz- sowie abfallrechtlichen Bedenken bestehen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen und Planungszielen werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen und die Bewertung zur 

Stellungnahme vom 17.08.2016 wird den Unterlagen beigefügt. Die Begründung wird 

ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Vereinbarkeit mit den Erfordernissen der Raumordnung und Landesplanung wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Zu 5. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden mit dem Abwägungsbeschluss und dem 

nachfolgenden Satzungsbeschluss nicht geändert, so dass von dem Fortbestand der 

Stellungnahme ausgegangen wird.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 6. 

Die Anforderung wird durch das Amt Klützer Winkel erfüllt. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf: 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen der Stellungnahme werden zur Kenntnis genommen. Es wird 

auf  das LEP 2016 abgestellt. 

 

Zu 2. 

Die zur Bewertung vorgelegenen Unterlagen sowie die Ziele der Planung werden von der 

Gemeinde Kalkhorst zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 4. 

Die aufgeführte Lage des Plangebietes wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis, dass 

sich der Vorhabenstandort in einem Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft und in einem 

Tourismusschwerpunktraum befindet, ist in der Begründung zum Vorentwurf des 

Bebauungsplanes Nr. 24 bereits enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 5. 

Der Hinweis wird durch die Gemeinde Kalkhorst berücksichtigt und in der Begründung 

ergänzt. 

 

Zu 6. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat im Vorfeld geprüft, welche 

alternativen Standorte für die Realisierung der Planungsziele zur Verfügung stehen. Es hat 

sich gezeigt, dass keine weiteren geeigneten Flächen vorhanden sind und der am besten 

geeignete Standort gewählt wird. 

 

Zu 7. 

Der Hinweis wird berücksichtigt und die Planunterlagen ergänzt. 

 

Zu 8. 

Der Hinweis zur Gültigkeit der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Belange berührt sind, keine 

Bergbauberechtigungen vorliegen und keine Einwände vorgetragen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Stellungnahme abgegeben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Ausführung wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände oder Bedenken bestehen. Es bleibt 

jedoch festzuhalten, dass es nicht der Vorentwurf sondern der Entwurf des 

Beteiligungsverfahrens ist. Somit ist eine erneute Beteiligung durch die Gemeinde nach 

dem Stand der Abwägung nicht mehr vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Verantwortlichkeit zur Abgabe der Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahme vom 1. September 2016 und deren Bewertung wird beigefügt. 

Anregungen oder Bedenken werden nicht vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahme zum Vorentwurf 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Hinweise zur Beauftragung und Bevollmächtigung der Deutsche Telekom Technik 

GmbH werden zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird berücksichtigt. Die beigefügten Pläne werden berücksichtigt. 

Die Pläne werden nur für interne Zwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Die 

Pläne sind als Anlage beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Der Sachverhalt entspricht den Zielsetzungen der Gemeinde. 

 

 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des ZVG nicht berührt sind und die 

Aussage der Begründung, dass kein zusätzlicher Bedarf zur Erschließung in Bezug auf 

Trinkwasser und Schmutzwasser besteht. 

 

Zu 4. 

Die Anforderungen an die Regenwasserentsorgung sind zu beachten. 

 

Zu 5. 

Der Löschwasserbedarf wird abgedeckt. Hierzu liegt auch die Stellungnahme des Amtes 

Klützer Winkel vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 6. 

Die Abstimmung mit dem ZVG wird bei Bedarf gesucht. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass gegen die Planungen keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 2. 

Der Leitungsbestand wird beachtet und den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

Zu 3. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 4. 

Bei den Planungszielen handelt es sich um eine Bewegungshalle und ein Stallgebäude. 

Für weitere Anschlüsse ist die eine Erweiterung der Stromverteilungsanalagen 

erforderlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

33 von 61 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017________- Bebauungsplan Nr. 24 für einen Teilbereich in der Ortslage Hohen Schönberg westlich des Forstweges der Gemeinde Kalkhorst 

 32 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 6. 

Die Hinweise werden beachtet und in der Begründung berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 7. 

Freileitungen befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

Nr. 24, sondern außerhalb. Hinweise werden beachtet. Die Freileitungen befinden sich 

außerhalb des Plangebereiches. Hinweise werden in die Unterlagen aufgenommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 8. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen berücksichtigt. 

 

Zu 9. 

Die Kontaktdaten werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Planbereich keine Versorgungsanlagen aus dem 

Verantwortungsbereich der Hanse Werk AG vorhanden sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 2. 

Andere Versorger wurden beteiligt. Die entsprechenden Stellungnahmen werden den 

Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

38 von 61 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017________- Bebauungsplan Nr. 24 für einen Teilbereich in der Ortslage Hohen Schönberg westlich des Forstweges der Gemeinde Kalkhorst 

 37 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Netz Lübeck GmbH keine 

Versorgungsleitungen und Anlagen im Bereich besitzt oder betreibt. Anforderungen sind 

somit für die Gemeinde nicht zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde überprüft die Ausführungen zu Bodendenkmalen und ergänzt die 

Unterlagen. 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen der Denkmalpflege, dass keine Bodendenkmale im unmittelbaren 

Gebiet vorhanden sind, wird zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen beachtet. 

 

Zu 3. 

Die Gemeinde hat die Unterlage überprüft. Nur in untergeordneten Teilbereichen lassen 

sich aus der Karte, die im übrigen schwer lesbar und zuordnungsbar ist, gelb 

gekennzeichnete Flächen erkennen. Es handelt sich somit um Verdachtsflächen. Deshalb 

wird die Gemeinde den Hinweis zur Vorgehensweise bei Auffinden von Bodendenkmalen 

weiterhin beachten und in den Unterlagen die Begründung ergänzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Unter Beachtung der Auswertung der 

Stellungnahme sind lediglich Verdachtsflächen bekannt. Für die Verdachtsflächen wird 

der Hinweis, dass Bodendenkmale bei Auffinden entsprechend zu bewerten und zu 

behandeln sind, als hinreichend beachtet. Die Begründung wird ergänzt. 

 

 

Zu 5. 

Die Möglichkeiten der Beratung werden zur Kenntnis genommen und in den Unterlagen 

ergänzt. 

 

 

Zu 6. 

Es handelt sich hier um ein konkretes Bauvorhaben. Der Bezug auf lineare Bauvorhaben 

geht somit ins Leere. 

 

Zu 7. 

Die Ausführungen zur Denkmalpflege werden in der Begründung beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 8. 

Die Stellungnahme wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

Zu 9. 

Die Ausführung ist nicht verfahrensrelevant; kann somit nicht nachvollzogen werden. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange nicht berührt werden. 

 

Zu 2. 

Die Stellungnahme vom 30.08.2016 wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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Stellungnahmen zum Vorentwurf: 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass von dem Bauvorhaben keine Belange der 

Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt dies zur Kenntnis. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass beim Brand- und Katastrophenschutz aus Sicht der 

landesrelevanten Gefahrenabwehr keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 3. 

Die sachlich und örtlich zuständige Kommunalbehörde wurde beteiligt. 

 

Zu 4. 

Der Hinweis wird berücksichtigt und ergänzt. 

 

Zu 5. 

Die Hinweise werden durch die Gemeinde Kalkhorst berücksichtigt. 

 

Zu 6. 

Der Hinweis ist in den Planunterlagen enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach derzeitigem Kenntnisstand weder Bedenken 

zu erheben noch Anregungen vorzubringen sind. 

 

Zu 2. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde hat die aus ihrer Sicht 

erforderlichen Behörden und TÖB beteiligt. Eine Beteiligung darüber hinaus ist aus Sicht 

der Gemeinde nicht erforderlich. Für die Beteiligung der aus Sicht des BBL M-V zu 

beteiligenden Behörden und Ressorts wird der BBL M-V selbstständig als verantwortlich 

gesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Sach- und Rechtslage ändert sich aus Sicht der Gemeinde bis zum Satzungsbeschluss 

nicht. Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände und Bedenken 

vorgetragen werden. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass eine weitergehende Beteiligung nicht 

erforderlich ist und berücksichtigt den Hinweis, dass bei höheren Gebäuden eine erneute 

Beteiligung erforderlich wird. Dies wird in den Planunterlagen ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 0. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwendungen gegen den Entwurf bestehen. 

Somit sind keine Belange zu beachten. 

 

 

Zu 2. 

Die Ausführungen, dass es sich um einen grenznahen Bereich handelt sind bekannt. Die 

Planung dient der rechtsverbindlichen Vorbereitung von Vorhaben für eine Bewegungs- 

und Pensionstierhalle. Eigentumsrechtliche Belange sind unabhängig von der 

Bauleitplanung geregelt. Konkrete Vorgaben wurden hier nicht gemacht. Vorgaben für 

bodenrechtliche Relevanz wären gesondert abzustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Nicht zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Festpunkte vorhanden sind. Die Hinweise 

der Stellungnahme werden den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

Zu 2. 

Der Landkreis wurde beteiligt. Die Stellungnahme wurde behandelt und wird den 

Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Vollmacht wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anlagen berührt sind und keine Einwände 

bestehen. 

 

Zu 3. 

Die Ausgleichsmaßnahmen werden geregelt und eine weitergehende Beteiligung ist aus 

Sicht des Vorhabenträgers und der Gemeinde nicht notwendig. Die Gemeinde ist 

Planaufsteller. 

 

Zu 4. 

Der Änderungsbereich wird nicht geändert. Weitere Behörden und TÖB wurden im 

Rahmen des Aufstellungsverfahrens in Bezug auf die Belange der Ver- und Entsorgung 

beteiligt. Dies ist den Verfahrensunterlagen beigefügt. 

 

Zu 5. 

Die Zuständigkeit wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 6. 

Bei Auskunftsersuchen wird davon gern Gebrauch gemacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens des Wasser- und Bodenverbandes 

„Wallensteingraben-Küste“ zugestimmt wird und keine Anlagen des Verbandes betroffen 

sind. 

 

Zu 2. 

Die Gemeinde bestätigt, dass Einleitungen in Verbandsgewässer nicht geplant sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Gemeinde nimmt die Ausführungen zur Löschwasserbereitstellung zur Kenntnis und 

die Stellungnahme wird den Verfahrensunterlagen beigefügt. Die Gemeinde 

berücksichtigt, dass die Löschwasserbereitstellung gesichert werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Löschwasserbereitstellung ist gesichert. Die Begründung wird ergänzt. 

 

 

 

 

 

Zu 3. 

Die Anforderungen werden beachtet und in den Unterlagen berücksichtigt. Der 

städtebauliche Vertrag wird entsprechend ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

58 von 61 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2017________- Bebauungsplan Nr. 24 für einen Teilbereich in der Ortslage Hohen Schönberg westlich des Forstweges der Gemeinde Kalkhorst 

 57 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Stadt Klütz nicht berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Stadt Dassow nicht berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass seitens der Gemeinde Roggenstorf keine 

Anregungen bestehen und keine nachbarschaftlichen Belange berührt sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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